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Anfrage 64/23 an die Stadtverordnetenversammlung am 22.11.2023 

Desolater Zustand des Firmensitzes des Eigenbetriebes 
„Sportstättenbetrieb“ der Stadt Cottbus 
 
 
Sehr geehrter Herr Simonek, 
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
 
vielen Dank für ihre Anfrage vom 02.11.2023. Vor der Beantwortung 
möchte ich kurz zum Sportstättenbetrieb ausführen.  
 
Die Weiterentwicklung und Werterhaltung des Sportzentrums in Cottbus/ 
Chóśebuz ist die zentrale Aufgabe des Sportstättenbetriebes der Stadt 
Cottbus/ Chóśebuz. Mit den bereits zur Verfügung gestellten Mitteln von 
Stadt, Land und Bund wurde das landes-, bundes- und weltweit 
anerkannte Sportzentrum mit der Lausitzer Sportschule, seinen 
Sportanlagen werterhalten, saniert und stetig weiterentwickelt. Ebenso 
wird das „Haus des Sports“/Verwaltungsgebäude in die Werterhaltung 
mit einbezogen. Aktuell besteht ein Auslastungsgrad bzgl. der 
vermietbaren Flächen im „Haus des Sports“ von 100%. In den letzten 
Jahren wurde maßgeblich die Wärmeversorgung und der Aufzug im 
Haus des Sports erneuert. 
An dieser Stelle darf ich mich auch auf die Aktuelle Stunde zum Thema 
Sport in der Stadtverordnetenversammlung des Monats September 
dieses Jahres beziehen. In der aktuellen Stunde hatte ich zum Thema 
Strukturwandel Projekte des Sportes in unserer Stadt vorgetragen. Dabei 
spielte auch das Projekt barrierefreier Ausbau des Sportzentrums eine 
wichtige Rolle. Hier hatte ich ausgeführt, dass die Sanierung und 
Modernisierung des Verwaltungsgebäudes, in dem sich auch der 
Firmensitz des Sportstättenbetriebes befindet, Bestandteil dieses 
Projektes ist.      
 
Beantwortung der Fragen:  
 

1. Gibt es eine Kostenschätzung für die vollständige Sanierung? 
 
Verifizierbare Kosten für eine vollständige Sanierung werden im 
Planungsprozess nach Übergabe des Zuwendungsbescheides für 
die Maßnahme „Barrierefreier Ausbau des Sportzentrums 
Cottbus/Chóśebuz bzgl. des ILB Programmes 
„Strukturentwicklung Lausitz“ erstellt. 
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2. Wurden Fördermittelanträge, z.B. für die energetische Sanierung des Hauses gestellt, wenn ja in 

welchem Jahr? 

 
Der Fördermittelantrag bzgl. der Planungskosten für die Maßnahme „Barrierefreier Ausbau des 
Sportzentrums Cottbus/Chóśebuz“ im Rahmen des ILB Programmes „Strukturentwicklung 
Lausitz“, welches auch die energetische und barrierefreie Sanierung des „Haus des Sports“ 
miteinschließt, erfolgt im Dezember 2023. Der Zuwendungsbescheid für die Planungskosten (LP 
1-4) wird für das 1. Quartal 2024 erwartet.  
 

 
3. Welche Pläne hat die Verwaltung, um den Firmensitz des Eigenbetriebes „Sportstättenbetrieb“ zu 

sanieren und wenn ja, mit welchen finanziellen Mitteln und in welchen Jahresscheiben. 
 

Ein belastbarer Projektablaufplan wird im Planungsprozess nach Übergabe des 
Zuwendungsbescheides für die Maßnahme „Barrierefreier Ausbau des Sportzentrums 
Cottbus/Chóśebuz“, basierend auf einem gesamtheitlich betrachteten Masterplan für die 
Standortentwicklung des Sportcampus, erstellt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Thomas Bergner 
Dezernent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


